
Geschäftsordnung der Sektion Sozialpolitik in der Deutschen  

Gesellschaft für Soziologie  

  

§ 1 Ziel der Sektion  

Die Sektion „Sozialpolitik“ fördert im Rahmen der Zielsetzung der DGS die Diskussion und  

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Sozialpolitikforschung in Methodik, Theorie und 

Empirie.  

  

§ 2 Organe der Sektion und deren Aufgaben  

(1) Organe der Sektion sind der Sektionssprecher/die Sektionssprecherin, der Vorstand 

und die Mitgliederversammlung der Sektion.   

(2) Der Sprecher/die Sprecherin vertritt die Sektion gegenüber Vorstand und Konzil der 

DGS sowie im Außenverhältnis. Er/sie bereitet die Vorstandssitzungen vor.   

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Sektion. Er berät über die inhaltliche und 

organisatorische Arbeit der Sektion und erstellt einen jährlichen Rechenschaftsbericht über 

deren Tätigkeit und über die Verwendung der Sektionsmittel.  

(4) Die Mitgliederversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des Vorstands 

entgegen und entlastet ihn. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. Sie findet 

einmal pro Jahr statt und zwar wechselweise im Rahmen der Jahrestagung der Sektion bzw. 

im Rahmen der Sektionsveranstaltung auf dem DGS‐Kongress.  

  

§3 Wahl des Vorstands und des Sprechers/der Sprecherin  

(1) Alle Mitglieder können bis eine Woche vor der Wahl Kandidaten und Kandidatinnen für 

den Vorstand benennen.  

(2) Die Kandidierendenliste für den Vorstand sowie das gewählte Gremium an sich sollen mit 

mindestens einer Person der Statusgruppe "ohne Professur" besetzt sein. Diejenige 

Person mit den meisten Stimmen aller Kandidierenden aus der Statusgruppe "ohne 

Professur" erhält automatisch einen Platz im Vorstand. 

(3) Die Wahl des Vorstands und des Sprechers/der Sprecherin findet alle zwei Jahre im 

Rahmen der Mitgliederversammlung auf der Sektionsveranstaltung des DGS‐Kongresses 

statt. Mitglieder, die bei der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind, haben die 

Möglichkeit, ihre Stimme vorab postalisch oder per E‐Mail abzugeben. Wahlen für den 

Vorstand können auch im Rahmen einer Online‐Wahl durchgeführt werden.  

(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder soll in der Regel sechs Jahre nicht überschreiten.  

(5) Die Zahl der Vorstandsmitglieder beträgt maximal sieben.  

  

§ 4 Mitgliedschaft  

Grundsätzlich können alle an der Förderung der Sektionsziele Interessierten Mitglied der 

Sektion werden. Voraussetzung ist ein formloser Antrag an den Sprecher/die Sprecherin des 

Vorstands sowie die Entrichtung einer jährlichen Gebühr. Die Gebührensätze sind nach der 

sozialen Situation der Mitglieder gestaffelt.  

  

§ 5 Veranstaltungen der Sektion  

(1) Sektionstagungen finden mindestens einmal im Jahr statt und sind öffentlich.  

(2) In den Jahren, in denen ein DGS‐Kongress stattfindet, ersetzt die dort stattfindende  



Sektionsveranstaltung die verpflichtende Jahrestagung.   

(3) Daneben können weitere Veranstaltungen aus dem Bereich der Sozialpolitik als  

Sektionsveranstaltungen stattfinden, sofern der Vorstand dem zustimmt.  

  

§ 6 Änderung der Geschäftsordnung   

Änderungen der Geschäftsordnung müssen bis eine Woche vor der Mitgliederversammlung 

bei dem Sprecher/ der Sprecherin der Sektion beantragt werden. Sie werden auf der 

Mitgliederversammlung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen.   


